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Anzeige

für verfassungswidrig erklärt. Aus
dem Urteil folgt auch nicht auto-
matisch eine Anhebung der Hartz-
IV-Regelsätze. Als verfassungs-
widrig wird nur das Verfahren zur
Festsetzung der Regelsätze be-
trachtet. Zudem mangelt es an ei-
ner Härtefallklausel.

Das BVerfG führt aus, dass ein
Hilfeempfänger einen unmittelba-
ren Anspruch auf Leistungen zur
Sicherung des Existenzminimums
hat. Damit ist nicht nur das physi-
sche Existenzminimum, sondern
auch die Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft gemeint. Dem Ge-
setzgeber wurde aufgegeben, bis
zum 31.12.2010 die Regelleistun-
gen neu zu ermitteln. Die Festset-
zungen der Leistungen müssen
auf der Grundlage verlässlicher
Zahlen und schlüssiger Berech-
nungsverfahren erfolgen. Darüber
hinaus hat das BVerfG festge-
stellt, dass die Bereiche Erzie-
hungs-, Schul- und Bildungsbe-
darf sowie Kinderbekleidung und
der Bedarf zur gesellschaftlichen

Teilhabe von Kindern und Jugend-
lichen einen “völligen Ermitt-
lungsfall“ gibt. Bleibt zu hoffen,
dass die Umsetzung der Entschei-
dung auch tatsächlich den Kin-
dern und Jugendlichen zu Gute
kommt.

Ferner ist zur Deckung beson-
derer Bedarfe eine Härtefallrege-
lung zu schaffen. Hilfebedürftige
können die Leistungsansprüche
schon jetzt geltend machen. Rück-
wirkend, also vor dem 09.02.2010,
entstehen jedoch im Rahmen der
Härtefallklausel keine Ansprüche.
Möglich wäre insoweit nur, § 73
SGB XII heranzuziehen, wenn eine
Behörde Kenntnis von der Notlage
hatte.

Die Härtefallregelung ist eng
auszulegen. Es muss ein unab-
weisbarer, laufender, nicht nur
einmaliger, besonderer Bedarf
vorliegen. Der Mehrbedarf ist un-
abweisbar, wenn er insbesondere
nicht durch Zuwendungen Dritter
sowie unter Berücksichtigung von
Einsparmöglichkeiten der Hilfebe-

dürftigen gedeckt ist und seiner
Höhe nach erheblich von einem
durchschnittlichen Bedarf ab-
weicht. Bedarfe, die in der Regel-
leistung berücksichtigt sind, kön-
nen nur in atypischen Situationen
als Sonderbedarf übernommen
werden, d.h. wenn sie überdurch-
schnittlich hoch sind oder in ei-
nem überdurchschnittlichen Um-
fang anfallen. Dies würde in fol-
genden Fällen in Betracht kom-
men: Laufende erhebliche Kosten
bei kranken und behinderten
Menschen, Umgangs- und Be-
suchskosten, Differenzbetrag pri-
vate zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung, Nachhilfeunter-
richt/Bildungskosten, sonstige
Fälle. Fraglich ist, ob diese im April
2010 beschlossene Aufzählung
tatsächlich abschließend ist.

Einen geeigneten Anwalt zur
Überprüfung und Durchsetzung
Ihrer Ansprüche bei Bezug von Ar-
beitslosengeld II finden Sie im
Bayreuther Anwaltverein:
www.bayreuther-anwaltverein.de

Entgegen zahlreicher Falschmel-
dungen in den Medien hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
in seiner Entscheidung vom
09.02.2010 die Höhe der Regel-
leistungen nach dem SGB II nicht

Anke Elßner
Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Sozialrecht

Das Kreisjugendwerk der AWO
veranstaltet am 12. Juni einen
Tagesausflug zum Monte Kaoli-
no nach Hirschau. Auf dem riesi-
gen Berg aus herrlichem, wei-
ßem Sand kann man auch im

Ausflug des AWO-Kreisjugendwerks zum Monte Kaolino

Sommer Ski, Snowboard und
Schlitten fahren. Gleich daneben
kommt im Dünenbad echtes Ka-
ribik-Urlaubs-Feeling auf. Ein
Kletterwald und die neue Som-
merrodelbahn sorgen für den

nichtigen Adrenalinkick. Für Kin-
der und Jugendliche ab 7 Jahren;
Kosten: 17 Euro, Mitglieder 15
Euro, inklusive Eintritt und Ver-
pflegung. Anmeldung unter Te-
lefon 0921/20789. red

Noch mehr gute Nachrichten für
Clubfans: Der 1. FC Nürnberg und
der Verkehrsverbund Großraum
Nürnberg (VGN) haben ihren
Vertrag zum KombiTicket um
weitere drei Jahre verlängert.

VGN: Mit Eintrittskarte weiterhin kostenlos zum FCN fahren

Die Eintrittskarten zu allen Spie-
len des Club im easyCredit-Sta-
dion gelten damit bis einschließ-
lich der Saison 2012/2013 als
Fahrscheine auf den Linien des
VGN.

„Damit können unsere Fans aus
dem gesamten Verbundgebiet
weiterhin kostenlos zu den
Heimspielen anreisen“, freut
sich der Vizepräsident des 1. FC
Nürnberg, Ralf Woy. red

Sonderthema aus aktuellem Anlass

Regelleistungen nach dem SGB II und Härtefallregelung


